
В. Inhalt und Grenzen der Staatsgewalt

I. Rechte des Bürgers
Artikel 6

Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleich
berechtigt. Boykotthetze gegen demokra
tische Einrichtungen und Organisationen, 
Mordhetze gegen demokratische Politi
ker, Bekundung von Glaubens-, Rassen-, 
Völkerhaß, militaristische Propaganda 
sowie Kriegshetze und alle sonstigen 
Handlungen, die sich gegen die Gleich
berechtigung richten, sind Verbrechen im 
Sinne des Strafgesetzbuches. Ausübung 
demokratischer Rechte im Sinne der Ver
fassung ist keine Boykotthetze.
Wer wegen Begehung dieser Verbrechen 
bestraft ist, kann weder im öffentlichen 
Dienst noch in leitenden Stellen im wirt
schaftlichen und kulturellen Leben tätig 
sein. Er verliert das Recht, zu wählen 
und gewählt zu werden.

Artikel 7
Mann und Frau sind gleichberechtigt.
Alle Gesetze und Bestimmungen, die der 
Gleichberechtigung der Frau entgegen
stehen, sind aufgehoben.

Artikel 8
Persönliche Freiheit, Unverletzlichkeit der 
Wohnung, Postgeheimnis und das Recht, 
sich an einem beliebigen Ort niederzu
lassen, sind gewährleistet. Die Staatsge
walt kann diese Freiheiten nur auf Grund 
der für alle Bürger geltenden Gesetze 
einschränken oder entziehen.

Artikel 9
Alle Bürger haben das Recht, innerhalb 
der Schranken der für alle geltenden Ge
setze ihre Meinung frei und öffentlich 
zu äußern und sich zu diesem Zweck 
friedlich und unbewaffnet zu versam
meln. Diese Freiheit wird durch kein 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis be
schränkt; niemand darf benachteiligt 
werden, wenn er von diesem Recht Ge
brauch macht.
Eine Pressezensur findet nicht statt.

Artikel io
Kein Bürger darf einer auswärtigen 
Macht ausgeliefert werden. Fremde 
Staatsbürger werden weder ausgeliefert 
noch ausgewiesen, wenn sie wegen ihres 
Kampfes für die in dieser Verfassung 
niedergelegten Grundsätze im Ausland 
verfolgt werden.
Jeder Bürger ist berechtigt, auszuwan
dern. Dieses Recht kann nur durch Ge
setz der Republik beschränkt werden.

Artikel 11
Die fremdsprachigen Volksteile der Re
publik sind durch Gesetzgebung und Ver
waltung in ihrer freien volkstümlichen 
Entwicklung zu fördern; sie dürfen ins
besondere am Gebrauch ihrer Mutter
sprache im Unterricht, in der inneren 
Verwaltung und in der Rechtspflege nicht 
gehindert werden.

Artikel 12
Alle Bürger haben das Recht, zu Zwek- 
ken, die den Strafgesetzen nicht zuwider
laufen, Vereine oder Gesellschaften zu 
bilden.

Artikel 13
Vereinigungen, die die demokratische 
Gestaltung des öffentlichen Lebens auf 
der Grundlage dieser Verfassung sat
zungsgemäß erstreben und deren Orga
ne durch ihre Mitglieder bestimmt wer
den, sind berechtigt, Wahlvorschläge für 
die Volksvertretungen der Gemeinden, 
Kreise und Länder einzureichen. 
Wahlvorschläge für die Volkskammer 
dürfen nur die Vereinigungen auf stellen, 
die nach ihrer Satzung die demokratische 
Gestaltung des staatlichen und gesell
schaftlichen Lebens der gesamten Repu
blik erstreben und deren Organisation 
das ganze Staatsgebiet umfaßt.

Artikel 14
Das Recht, Vereinigungen zur Förderung 
der Lohn- und Arbeitsbedingungen an-
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